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Beschlussvorlage 

 

 
zur Behandlung im: Gemeinderat 

  

Vorberatung im: Ausschuss für Kultur, Integration und Gleichstellung 

  

  

 

Betreff: Regelzuschuss für das Kulturnetz Tübingen e. V. und  Aufhebung eines 

Sperrvermerks bei der Haushaltsstelle 1.3400.7000.000  

  

Bezug: Vorlagen 901i/2010, 406/2010, 172/2011 
Anlagen: 2 Bezeichnung: 

Anlage 1: Zuschussantrag Kulturnetz 

Anlage 2: Kostenstellenbetrachtung Kunstamt  

 
Beschlussantrag:  

a) Der Regelzuschuss für das Kulturnetz Tübingen e. V. wird ab dem Haushaltsjahr 2011 gemäß 

dem Beschluss der Haushaltskonsolidierung (Vorlage 901i/2010 Anlage 1) auf jährlich  
5.000,- € festgesetzt. 

b) Der Verein Kulturnetz e.V. erhält zu den Haushaltsberatungen 2012 die Möglichkeit, ein Kon-

zept für die kommenden Jahre vorzulegen. Auf dieser Grundlage erfolgt die im Rahmen der 
Haushaltsberatungen 2012 die Beschlussfassung über die Zuschusshöhe ab 2012.  

c) Der Sperrvermerk über den Zuschuss an das Kulturnetz Tübingen e. V. in Höhe von 10.000,- 

€ bei der Haushaltsstelle 1.3400.7000.000 (übertragene Mittel aus dem Haushalt 2010) wird 
aufgehoben.  

Die Mittel werden wie folgt ausbezahlt:  

a) 7.500,- € für das Kulturnetz Tübingen e. V. (Vorlage 406/2010) 
b) 2.500,- € für das Arabische Filmfestival 2011 (Vorlage 172/2011). 

 

 

Finanzielle Auswirkungen  Jahr: 2010/11 Folgejahre bis 

2013: 

Investitionskosten: € € € 

bei HHStelle 1.3400.7000.000 veran-
schlagt: 

 Insgesamt: 
547.360,- €, davon 

mit Sperrvermerk 

für das „Kultur-
netz“: 10.000,- € 

Je 5.000,- € 

Aufwand / Ertrag jährlich € ab:  
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Ziel:  
 

Die Festschreibung des Regelzuschusses für die nächsten zwei Jahre soll dem Kulturnetz Tübingen  

e. V. für diesen Zeitraum Planungssicherheit geben und insbesondere die Weiterführung der Projekte 
Kunstamt, Leerstandskonzept, Kulturnacht und „Runder Tisch Kultur“ sicherstellen.  

 

Mit der Aufhebung des Sperrvermerks für die aus 2010 übertragenen Mittel bei der Haushaltsstelle 
1.3400.7000.000 wird sichergestellt, dass die Ziele des Kulturnetzes Tübingen e. V. auch im Jahr 2011 

umgesetzt werden können.  

 
Begründung:  

 

1. Anlass / Problemstellung 

Der Verein Kulturnetz Tübingen e. V. wurde im Jahr 2006 zu dem Zweck gegründet, die ge-

meinnützigen Tübinger Kulturträger mit dem Ziel zu vereinigen, die Kulturarbeit in und um 

Tübingen zu fördern – sowohl durch eigenständige kulturelle Aktivitäten, als auch durch or-
ganisatorische Unterstützung der Aktivitäten seiner Mitglieder. Der Gemeinderat hat dem 

Verein bei seiner Gründung aus Spendengeldern der Kreissparkasse Tübingen an die Stadt 

zweckgebunden eine Anschubfinanzierung in Höhe von 20.000,- € zur Verfügung gestellt. 
Das Vereinskonzept sah vor, den Aufbau einer Serviceeinheit Kultur zu betreiben und sich 

nach einer Anlaufphase selbst zu finanzieren. Geplant war z.B., die dafür erforderlichen Mit-

tel überwiegend aus dem Vorverkaufssystem RESERVIX zu erwirtschaften.   

In den Jahren 2007 bis 2010 wurden regelmäßig jährlich 10.000,- € für das Kulturnetz Tü-

bingen e. V. in den städtischen Haushalt aufgenommen. Seit 2006 hat die Stadt ebenfalls 

unentgeltlich ein Büro in den Räumen des Kulturamtes zur Verfügung gestellt (Mietwert zwi-
schen 10.000,- € und 15.000,- € pro Jahr). 2010 wurde der Zuschussbetrag mit einem 

Sperrvermerk versehen. Aufgrund unvollständiger Abrechnungsunterlagen konnte der Sperr-

vermerk in 2010 jedoch nicht aufgehoben werden, die Mittel wurden nach 2011 übertragen. 
Zudem wurden in den Haushalt 2011, auf Beschluss des Gemeinderats zur Haushaltskonsoli-

dierung, der Regelzuschuss ab 2011 von 10.000 € auf 5.000,- € gesenkt und eingestellt.  

2. Sachstand 

Bereits 2008 hat sich herausgestellt, dass der ursprüngliche Vereinsansatz nicht umgesetzt 

werden konnte und eine Selbstfinanzierung des Vereins nicht realisierbar ist. Das aktuelle 

und nun modifizierte Konzept des Kulturnetzes Tübingen e. V. sieht vor, weiterhin als An-
laufstelle und Netzwerk zu fungieren, und beantragt hierfür einen Regelzuschuss in Höhe 

von 10.000,- €. Künftig, wie in den letzten Jahren auch, sollen insbesondere drei Schwer-

punkthemen die zentralen Vereinsaufgaben bilden:  

a) Das Künstlerprojekt Kunstamt soll weitergeführt werden. Parallel dazu soll ein „Leer-

standskonzept“ mit künstlerischer Nutzung entwickelt und umgesetzt werden. Für das 

Kunstamt wird innerhalb der Buchhaltung des Kulturnetzes eine eigene Kostenstelle ge-
führt. Nicht für das Kunstamt benötigte, aber veranschlagte Gelder werden ausschließ-

lich für den Aufbau des Leerstandskonzeptes verwendet.   

b) Der „Runde Tisch Kultur“ – offen für alle Kulturinstitutionen, freie Kulturanbieter und 
Einzelkünstler – trifft sich viermal im Jahr an unterschiedlichen kulturell genutzten Orten 
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in der Stadt und bietet allen Interessierten eine Plattform für Vernetzung und Austausch. 
Er wird weiterhin vom Kulturnetz Tübingen e. V. organisiert und geleitet.  

c) Das Kulturnetz Tübingen e. V. ist Ausrichter und Organisator der Tübinger Kulturnacht, 

die weiterhin im zweijährigen Turnus stattfinden soll. Die Kulturnacht wird über einen 
gesonderten Projektetat finanziert. Dieser beinhaltet künftig in den Jahren, in denen die 

Kulturnacht organisiert wird, einen städtischen Zuschuss in Höhe von 7.500,- €. Die in-

haltliche Arbeit beruht auf dem ehrenamtlichen Engagement der Vorstandsmitglieder, 
die Organisation wird über eine Honorarkraft abgedeckt.  

Dazu kommen Projekte wie der Aufbau und die Pflege eines Tübinger Veranstaltungskalen-

ders und die Darstellung der Tübinger Vielfalt kultureller Angebote auf einer eigenen Inter-
netseite (www.kulturnetz.de). 

Um die Handlungsfähigkeit des Tübinger Kulturnetzes e. V. in den o. g. Bereichen jederzeit 

zu gewährleisten und die damit verbundenen rechtlichen Pflichten und Verpflichtungen ab-
zusichern, ist es notwendig, die bisher noch aus der städtischen Anschubfinanzierung vor-

handene Rücklage weitgehend zu erhalten bzw. immer wieder aufzubauen.  

Dafür sollen auch die in 2010 gesperrten Mittel teilweise verwendet werden. Das Kulturnetz 
Tübingen e. V. hat jetzt eine prüffähige Abrechnung vorgelegt und bittet darum, von den 

übertragenen Mitteln 7.500,- € frei zu geben. (vgl. Vorlage 406/2010)  

Außerdem hat das Kulturnetz Tübingen e. V. beantragt, den jährlichen Regelzuschuss in Hö-
he von 10.000,- € fortzuschreiben. Grundsätzlich sieht sich die Verwaltung in der Pflicht, die 

durch den Gemeinderat beschlossenen Konsolidierungsvorschläge von 2010 umzusetzen. 

Der Gemeinderat hat den Zuschuss für das Kulturnetz von 10.000 € auf 5.000 € ab 2011 ge-
kürzt. Bei einem Gespräch mit dem Vereinsvorstand, dem Oberbürgermeister und der Fach-

bereichsleiterin hat der Vereinsvorstand mit Nachdruck erläutert, dass eine Kürzung auf 

5.000,- € die Ziele des Vereins gefährden würde. Die Verwaltung schlägt aus diesem Grund 
vor, im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2012 dem Verein Kulturnetz e. V. 

die Möglichkeit zu geben, ein strategisches Konzept vorzustellen, das die Ziele des Vereins 

langfristig definiert und konkretisiert und das alte Konzept inhaltlich ablöst. Die Verwaltung 
empfiehlt, den Zuschuss auf zwei Jahre festzuschreiben (gemäß den haushaltsrechtlichen 

Rahmenbedingungen) und in Form einer Zwischenbilanz nach zwei Jahren eine weitere Dis-

kussion darüber zu führen, inwieweit eine Regelförderung als eine Festbetragsförderung 
weiterhin notwendig ist und ggf. in welcher Höhe, um die o. g. Aufgabenschwerpunkte des 

Vereins nicht zu gefährden. 

Das ursprüngliche Vereinsziel des Kulturnetz e. V. als sich selbst finanzierende Serviceeinheit 
für die Kulturakteure in Tübingen zu fungieren, konnte nicht realisiert werden. In Zusam-

menhang mit diesem Ziel wurde in verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen regelmäßig 

die Frage aufgeworfen, ob es sich bei dem Verein um eine Parallelstruktur zum Fachbereich 
Kultur handelt und wie die Arbeitsaufteilung zwischen Verein und Verwaltung definiert wird. 

Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich bei den Aktivitäten des Vereins Kulturnetz e. V. 

nicht um parallele Strukturen. Die Aufgaben der Verwaltung sind klar definiert und können 
durch einen ehrenamtlich geführten Verein nicht ersetzt werden, auch wenn der Verein Pro-

jekte durchführt, die für die Verwaltung von strategischem Interesse sind, wie der Aufbau 

und die Pflege eines einheitlichen Veranstaltungskalenders. In diesem Sinne kann nach Auf-
fassung der Verwaltung nicht von einer Aufgabenteilung gesprochen werden. Vielmehr ist es 
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nun notwendig, dass der Verein, wie beantragt, klare, übergeordnete Ziele formuliert, die 
sich in den konkreten Projekten bzw. in deren Umsetzung niederschlagen.  

3. Vorschlag der Verwaltung 

a) 
Der Regelzuschuss für das Kulturnetz Tübingen e. V. wird ab 2011 auf 5.000,- € festge-

schrieben. Über eine Erhöhung wird nach Vorlage einer neuen Konzeption im Rahmen der 

Haushaltsberatungen 2012 entschieden. 
  

b) 

Von den mit Sperrvermerk versehenen und ins Haushaltsjahr 2011 auf die Haushaltsstelle 
1.3400.7000.000 übertragenen Mittel werden – entsprechend dem Antrag des Kulturnetzes 

Tübingen e. V. – 10.000,- € frei gegeben (7.500,- € für das Kulturnetz Tübingen e. V. (Vor-

lage 406/2010) und 2.500,- € für das Arabische Filmfestival (Vorlage 172/2011). 
 

4. Lösungsvarianten  

a) Der Regelzuschuss wird ab 2011 dem Antrag des Kulturnetz e.V. folgend auf 10.000 € 
zu Lasten der Mittel des freien Projekttopfes aufgestockt.  

b) Der Sperrvermerk bei der Haushaltsstelle 1.3400.7000.000 wird nicht aufgehoben. 

5. Finanzielle Auswirkungen 

Zu 

3 a)  2012, 2013 wird die Haushaltsstelle 1.3400.7000.000 mit je 5.000,- € belastet.   

3 b) Von den in das Haushaltsjahr 2011 übertragenen Mitteln fließen 10.000,- € ab.  
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Anlage 1 
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Anlage 2 

 

 


